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Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Liegt einem Bescheid, welcher nach seinem Erscheinungsbild

intendiert, einem Kollegialorgan zugerechnet zu werden, kein

entsprechender Beschluß dieses Organes zugrunde, dann ist der

Bescheid so zu betrachten, als ob er von einer unzuständigen

Behörde erlassen worden wäre. In diesem Fall liegt trotz

mangelhafter Willensbildung ein vernichtbarer und kein

nichtiger Verwaltungsakt vor.
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